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WER SCHLÄGT, MUSS GEHEN!
Im Rahmen des "Bundesweiten Seminars" im Schloss Puchberg bei Wels referierte am Donnerstag,
23.09.2004 Frau Tamar Citak zum Thema "Gewalt gegen Frauen". Frau Citak ist in der Wiener Interven-
tionsstelle gegen Gewalt in der Familie tätig.

Gewalt hat nichts 
mit Liebe zu tun!

In einer Gewaltbeziehung steht der
Faktor Macht im Zentrum, in einer
funktionierenden Beziehung ist es
die Partnerschaft. 

Partnerschaft ist gekennzeichnet
durch Ehrlichkeit, Respekt, Fair-
ness, Vertrauen und gegenseitige
Unterstützung. Gewalt - verursacht
durch Macht und Kontrolle - hat in
einer Partnerschaft nichts verloren.
Gewaltausübung ist eine strafbare
Handlung. Die Opfer werden von
Gesetzgebung und Vollziehung
geschützt. 

"Jede fünfte Frau in Österreich ist
von Gewalt durch ihren Ehemann
oder Lebensgefährten betroffen".

Was versteht man 
unter Gewalt?

● Unter psychischer Gewalt ver-
steht man alle Handlungen des
Mannes gegen seine Frau, die
diese einschüchtern, isolieren,
entwerten und das Gefühl von
Bedrohung und Angst hervorru-
fen.  

● Physische Gewalt umfasst jede
Art von körperlichen Übergrif-
fen, angefangen von der "einfa-
chen Watschn" über Stoßen, Tre-
ten, Schlagen bis hin zu Verbren-
nungen und Waffengebrauch.

● Sexuelle Gewalt bedeutet, dass
der Ehemann seine Frau zu sexu-
ellen Handlungen gegen ihren
Willen zwingt.

Gewalt in der Familie ist 
keine Privatsache!

Es gibt das Gewaltschutzgesetz!
Das Gewaltschutzgesetz schützt
von Gewalt bedrohte Frauen vor
ihren Männern durch Wegweisung,
das Betretungsverbot und eine
einstweilige gerichtliche Verfü-
gung. 2002 wurden in ganz Öster-
reich 3943 Betretungsverbote durch
die Polizei ausgesprochen, in
Oberösterreich 442. 

Das Wegweisungs-  
und Betretungsverbot

Wenn Sie von Ihrem Mann/Lebens-
gefährten geschlagen oder misshan-
delt wurden, sollten Sie sich sofort
an die Polizei wenden! Geben Sie
auch an, wenn Sie befürchten, wei-
terhin bedroht zu werden! Wir wol-
len auch NachbarInnen, FreundIn-
nen, Familienmitglieder oder
andere ZeugInnen dazu aufrufen,
die Polizei zu verständigen, v.a.
wenn die betroffene Frau aus Angst
vor ihrem Mann zu den Gewaltvor-
fällen schweigt.

Die Polizei verhängt mit sofortiger
Wirkung ein Betretungsverbot in
der Dauer von zehn bis zwanzig
Tagen. Dies bedeutet, dass der
Gewalttäter von einem bestimmten
Schutzbereich weggewiesen wird,
den er nicht betreten darf. Das ist
auf jeden Fall die gemeinsame
Wohnung und zwar unabhängig
davon, wer EigentümerIn ist oder
den Mietvertrag abgeschlossen hat.
Der Schutzbereich kann sich aber 

auch auf die gesamte Straße bis hin
zum Arbeitsplatz erstrecken.
Geschützt wird die bedrohte Frau,
aber auch alle anderen gefährdeten
Personen wie Familie, FreundIn-
nen, NachbarInnen. 

Wichtig für Migrantinnen: 
Bei Gewaltübergriffen gegen Frauen
darf die Polizei den Aufenthaltsstatus
der Frau nicht überprüfen!

Interventionsstelle gegen Gewalt
in der Familie für Oberösterreich
Scharitzerstraße 6-8, 4020 Linz
Tel.: 0732/60 77 60
mail: office@interventionsstelle.org
www.interventionsstelle.org

Frauenhaus Linz
Tel.: 0732/60 67 000
mail: help@frauenhaus-linz.at
Homepage: www.frauenhaus-linz.at

Notrufnummer für Frauen 
österreichweit: 0800/222 555 ◆

Referentin: Tamar Citak
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Gesundheitsmultiplika-
torInnen im Praxisfeld

Zur Erinnerung: 2003/2004 boten
migrare - Zentrum für MigrantInnen
OÖ und der Verein für prophylakti-
sche Gesundheitsarbeit (PGA) den
"Lehrgang für MigrantInnen in
Gesundheitsfragen" an. Ziel war die
Schulung von MigrantInnen in
Gesundheitsfragen, die das erworbe-
ne Wissen in ihrem Alltag und durch
organisierte Veranstaltungen in
ihrem Lebensumfeld weitergeben -
dieses also multiplizieren - sollten.
Unsere MultiplikatorInnen erreichten
durch ihre Projekte 570 weitere
MigrantInnen, denen sie wichtige
Themen zu Gesundheitsfragen und
zum österreichischen Gesundheits-
wesen näher bringen konnten! 

Es ist gelungen, wesentliche Gesund-
heitsthemen für Zielgruppen zu öff-
nen, die mit mangelnden Informatio-
nen und Kontakten zu einem gesell-
schaftlich wesentlichen Teilbereich
ausgestattet waren und nun mehr
"hungrig" auf mehr Wissen und
Information sind. 

Aufgrund des großen Erfolges des
ersten Gesundheitslehrganges, haben
wir einen weiteren Lehrgang angebo-
ten, der am 22. September begonnen
hat. ◆

1. Das AMS ist nicht berechtigt,
Arbeitslose zum Zwecke einer Wie-
dereingliederungsmaßnahme zum
Abschluss eines Arbeitsvertrages
mit der die Maßnahme durch-
führenden Einrichtung zu verpflich-
ten und während dieser Maßnahme
keine Leistungen nach dem AlVG
zu gewähren, sondern zur Gänze
auf das Arbeitsentgelt dieser Ein-
richtung zu verweisen. 
Bei Weigerung an einer solchen
Maßnahme teilzunehmen, darf das
AMS keine Sperrfrist gem § 10 Abs 1
AlVG verhängen.

2. Bei Zuweisung von Maßnahmen
zur Schulung, Umschulung oder
Wiedereingliederung muss das
AMS gegenüber dem Arbeitslosen
genau darlegen, welche Defizite sei-
ner Vermittlung auf einem Regelar-
beitsplatz entgegenstünden und
durch die zugewiesene Maßnahme
beseitigt werden sollen und dem
Arbeitslosen Gelegenheit geben,
dazu Stellung zu nehmen.
Generell ist für die Zulässigkeit
einer Schulungsmaßnahme Voraus-

setzung, dass die Kenntnisse der
Arbeitslosen für die Vermittlung
einer zumutbaren Beschäftigung
nach Lage des in Betracht kommen-
den Arbeitsmarktes nicht ausrei-
chend sind und die Maßnahme
geeignet ist, diese fehlenden Kennt-
nisse zu vermitteln. 

Werden die Arbeitslosen zu einer
Maßnahme verpflichtet, die weder
fehlende Kenntnisse noch sonstige
Defizite zur Erlangung einer zumut-
baren Beschäftigung nach Lage des
in Betracht kommenden Arbeits-
marktes ausgleicht, darf bei Verwei-
gerung der Teilnahme keine Sperre
gem § 10 Abs 1 AlVG verhängt wer-
den.

Wir sind der Ansicht, dass die der-
zeitige Praxis des AMS in OÖ bei
der Zuweisung von Maßnahmen in
vielen Fällen nicht den Vorgaben
des VwGH entspricht und empfeh-
len daher im Zweifelsfall, Berufung
gegen eine Sperre gem § 10 Abs 1
AlVG zu erheben, sagt die AK
Oberösterreich. ◆

Neues Taggeld in Baugewerbe und Bauindustrie

Mit In-Kraft-Treten am 1. Mai 2004
gibt es eine Neuregelung der Sonder-
erstattung für alle Arbeitnehmer die
dem Kollektivvertrag Bauindustrie
und Baugewerbe unterliegen.

Mit dem "Taggeld Neu" gibt es nun
erstmals eine gerechte Mobilitätsab-
geltung für alle Bauarbeiter auf Bau-
stellen, die eine Gleichbehandlung
ermöglicht und die Transparenz,
Übersichtlichkeit und vor allem
Rechtssicherheit bringt. Die Gewerk-
schaft Bau-Holz hat mit der Rege-
lung zum Taggeld Neu eine kolletiv-
vertragliche Bestimmung geschaf-
fen, die einen Rechtsanspruch auf
Taggeld sicherstellt.

Einen Anspruch auf Taggeld haben
nun alle Bauarbeiter, die mindestens
3 Stunden auf Baustellen arbeiten.

Arbeitnehmer, die von ihrem Wohn-
ort auf Baustellen arbeiten und täg-
lich an ihrem Wohnort zurückkeh-
ren, haben Anspruch auf ein Tag-
geld von

➣ Euro 8,50 wenn die Entfernung
zwischen Wohnort des Arbeit-
nehmers und der Baustelle unter
100 km beträgt und die Tagesar-
beitszeit 9 Stunden nicht über-
schreitet.

➣ Euro 13,50 wenn die Entfernung

zwischen Wohnort des Arbeit-
nehmers und der Baustelle unter
100 km und die Tagesarbeitszeit
mehr als 9 Stunden beträgt.

➣ Euro 26,40 wenn die Entfernung
zwischen Wohnort des Arbeit-
nehmers und der Baustelle 100
km und mehr beträgt.

Ordnet  der Arbeitgeber die auswär-
tige Übernachtung an, d.h. erfolgt
keine Rückkehr des Arbeitnehmers
an seinen Wohnort, besteht ebenfalls
Anspruch auf Taggeld von Euro
26,40.
Das Taggeld kann lohnsteuerfrei und
abgabenfrei ausbezahlt werden.◆

Auf langjährigen Wunsch seitens der Bauarbeiter und der Baubetriebe nach Neuregelung der sogenannten "Trennung" ist
zwischen der Gewerkschaft Bau-Holz, der Bundesinnung Bau und dem Fachverband der Bauindustrie erfolgreich verhandelt
worden.

Verwaltungsgerichtshof zur Sperre des
Arbeitslosengeldes bei Weigerung an einer

Maßnahme zur Wiedereingliederung am
Arbeitsmarkt teilzunehmen
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Selbstbehalte für Krankenbehelfe,
Zahnspangen uvm. können eben-
falls eingereicht werden. ◆

Rückerstattung des 
20%-igen Aufschlags zur
Normverbrauchsabgabe

(NOVA)

Mit Urteil vom 29.4.2004 hat der
EuGH erkannt, dass bei einem Fahr-
zeugeigenimport bzw. Übersied-
lungsgut von Kraftfahrzeugen die
zusätzliche Vorschreibung des 20%
Erhöhungsbetrages zur NOVA  bei
gebrauchten Fahrzeugen nicht
zulässig ist.
Das heisst, wenn Sie in den letzten
fünf Jahren ein gebrauchtes Fahr-
zeug gekauft und nach Österreich
importiert haben, können Sie mit-
tels eines Antrages beim Finanzamt
die NOVA rückerstatten.

Pensionsvorschuss
Aufenthalt im Ausland

Ab 1.8.2004 können Sie sich bis
maximal 3 Monate im Ausland auf-
halten ohne dass der Pensionsvor-
schuss eingestellt wird. Sie müssen
aber unbedingt den Auslandsauf-
enthalt beim AMS melden. ◆

Meldung beim AMS

Sie müssen die Beendigung Ihres
Arbeitsverhältnisses unverzüglich
beim AMS melden und Ihr Aus-
trittsdatum (letzter Arbeitstag) von
der Firma bekanntgeben.
Den Antrag auf Arbeitslosengeld
können Sie ab dem 1.1.2005 inner-
halb von 7 Tagen stellen und der
Bezug wird ab dem ersten Tag der
Arbeitslosigkeit bezahlt. Bei späte-
rer Abgabe des Antrags wird der
Arbeitslosengeldbezug erst ab
Antragstellung berücksichtigt.

„direkt“

migrare
Zentrum für MigrantInnen OÖ
Humboldtstraße 49/1
4020 Linz

Bitte
mit € 0,55
frankieren

❏ Ja, ich möchte das Informationsblatt „direkt“

kostenlos beziehen
Ich möchte „direkt“ in folgender Sprache 
beziehen (zutreffendes bitte ankreuzen)
❏ deutsch  ❏ türkisch
❏ bosnisch-kroatisch-serbisch

Name ...........................................................................

Adresse .......................................................................

...............     .....................................................................
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Lohnsteuerausgleich

Die Einkommensgrenze des Part-
ners mit Kindern für den Alleinver-
dienerabsetzbetrag wurde für das
Jahr 2004 von € 4.400,- auf € 6.000,-
hinaufgesetzt. Das heisst, auch
wenn ihr/e PartnerIn bis € 6000,-
im Jahr dazuverdient  und der
Wohnsitz befindet sich in Öster-
reich, haben Sie Anspruch auf den
Alleinverdienerabsetzbetrag.

Ebenso werden der Kinderabsetz-
betrag für im Ausland versorgte
Kinder und die Familienheimfahr-
ten im gleichen Formular ange-
sucht. Bei Anträgen für den Kin-
derabsatzbetrag für im Ausland
versorgte Kinder, sowie Familien-
heimfahrten, beachten Sie, dass Sie
zum Lohnsteuerantrag die notwen-
digen Unterlagen beistellen (Hei-
ratsurkunde, Geburtsurkunden der
Kinder, Familienstandsbescheini-
gung, Schulzeugnisse ab dem 
15. Lebensjahr, Fahrkarten, Flug-
tickets).  Auch Bestätigungen über
etwaige Privatversicherungen, wel-
che Sie im ersten Quartal erhalten,
sollten beigelegt werden. 

Hilfe in besonderen 
sozialen Lagen 

(Solidaritätsfonds)

Wer wird gefördert?

Personen, die sich auf Grund
besonderer persönlicher oder fami-
liärer Verhältnisse in einer außerge-
wöhnlichen Notlage befinden. 

Wie wird gefördert?

Gewährung einer einmaligen Geld-
unterstützung; Anträge können in
der Regel höchstens einmal pro
Jahr gestellt werden. 

Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein?

Es muß eine außergewöhnliche
Notlage vorliegen.
Auf eine Unterstützung besteht
kein Rechtsanspruch.

Bezeichnung des Formulars: 
Ansuchen um Gewährung einer
einmaligen Hilfe des Landes
Oberösterreich.
Erhältlich beim Amt der OÖ Lan-
desregierung Sozialabteilung (SO), 
Sozialabteilungen bei den Bezirks-
hauptmannschaften und Magistra-
ten, div. Sozialeinrichtungen.  ◆

Beratung in
albanischer Sprache!

Liebe LeserInnen!
In Zukunft haben wir auch eine
Beratung in albanischer Sprache.
Herr Dipl. Oec. Isa Kosumi wird
eingeschult und in wenigen
Wochen der albanischsprechenden
Bevölkerung zur Verfügung ste-
hen. 
Wir wünschen Isa alles Gute in sei-
nem neuen Betätigungsfeld. ◆
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I n f o r m a t i o n e n  v o m  B u n d e s s o z i a l a m t
( B A S B ) ,  L a n d e s s t e l l e  O Ö :

Im BASB besteht für Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit einen Behindertenpass zu beantragen. Vor-
aussetzung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 v.H. , der von einem ärztlichen Sachverständigen
festgestellt wird und der Wohnsitz in Österreich.

Der Behindertenpass kann
viele Vorteile bringen.

➣ Preisermäßigungen bei Freizeit- 
und Kultureinrichtungen – unbe
dingt immer anfragen!

➣ Tarifermäßigung bei einer Mobil
telefongesellschaft = halbe Grund-
gebühr bei "One"( bei 2 Tarifen)

➣ Autofahrerclub Mitgliedser-
mäßigungen bei ARBÖ (Pass
genügt) und ÖAMTC (§ 29 b
StVO-Parkausweis oder Behin-
dertenpass mit Eintragung der
Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher VM)

➣ Pauschalierter Steuerfreibetrag
ab 25 % Behinderung

➣ Steuerfreibetrag bei Gehbehinde-
rung (Zusatzerfordernis wie bei
KFZ-Steuerbefreiung !!)

➣ Kfz-Steuerbefreiung (Zusatzer-
fordernis: Entweder Parkausweis
gem. § 29 b StVO oder die Eintra-
gung im Behindertenpass über die
Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher VM oder Blindheit)

➣ Fahrpreisermäßigungen bei der
Linz-AG für Personen, die in Linz
und bestimmten Randgemeinden
wohnen und arbeiten ab 70% all-
gemeine Behinderung oder bei
einer sichtbaren Gehbehinderung
ab 50%. Bei ÖBB und Verkehrs-
verbund bei Vorlage des Behin-
dertenpasses ab 70 %

➣ Gratis Autobahnvignette (Zusat-
zerfordernis: Eintragung im
Behindertenpass über die Unzu-
mutbarkeit der Benützung öffent-
licher VM oder Blindheit - § 29 b

StVO Ausweis genügt nicht!)
➣ Mautermäßigungen

auf der Großglocknerhochalpen-
straße, Nockalmstraße und Gerlos
Alpenstraße genügt der Behinder-
tenpass, für die Felbertauern-
straße und auf den verschiedenen
Autobahnmautabschnitten, zB A
10, benötigt man den Parkausweis
gem.§ 29 b StVO und einen Ein-
schränkungsvermerk im Führer-
schein, zB Automatikgetriebe

➣ NOVA – Abgeltung (Zusatzerfor-
dernis: Entweder Parkausweis
gem. § 29 b StVO oder die Eintra-
gung im Behindertenpass über die
Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher VM oder Blindheit)

➣ Euroschlüssel zur Benützung von
z.B. WC-Anlagen, die behinderten
Menschen vorbehalten sind

Besonders zu beachten ist, dass bei
allen KFZ bezogenen Vergünstigun-
gen das Fahrzeug auf die behinderte
Person zugelassen sein muss!
Hinweis: Der § 29 b StVO-Ausweis
(Parkausweis) ist beim Magistrat
oder der BH zu beantragen!

Für österreichische StaatsbürgerIn-
nen, EWR-StaatsbürgerInnen und
anerkannte Flüchtlinge mit einem
Grad der Behinderung von minde-
sten 50 v.H. (ausgenommen dauern-
de PensionsbezieherInnen, Schüle-
rInnen und StudentInnen) gibt es
zusätzlich die Möglichkeit, sich als
"Begünstigter Behinderter" einschät-
zen zu lassen. Über dieses Verfahren
wird mittels Bescheid entschieden 

und man erwirbt damit einen erhöh-
ten Kündigungsschutz. Dies bedeu-
tet, dass bei einem unbefristeten, seit
mehr als 6 Monaten bestehenden
Dienstverhältnis eine Kündigung sei-
tens des Arbeitgebers erst nach
Zustimmung des beim BASB einge-
richteten Behindertenausschusses
rechtswirksam wird.

Für Fragen in diesen Angelegenhei-
ten und im Zusammenhang mit
einer Behinderung steht Ihnen u.a.
der Sozialservice (Parteienverkehr
Mo – Fr. 8-12 Uhr, Tel. 0732/7604-
237) sowie der offene Kundenemp-
fang (OKE, Mo. – Fr. 8-13 Uhr) zur
Verfügung.
Adresse:
Bundessozialamt, Landesstelle OÖ,
Gruberstraße 63, 4021 Linz
Tel. 0732/7604-0, FAX: 0732/7604-00, 
bundessozialamt.ooe@basb.gv.at

WICHTIG:
Um Verwechslungen auszu-
schließen, wird noch angemerkt, dass
das Bundessozialamt nicht das
"Sozialamt" ist.
Das Sozialamt ist u.a. zuständig für
die Sozialhilfe des Landes OÖ, für
Personen, die sich in einer sozialen
Notlage befinden oder denen eine
Notlage droht. Sozialhilfe erhalten
Sie beim Magistrat bzw. Gemeinde-
amt Ihres Wohnsitzes. ◆


